Staatliche Schulaufsicht
Grundgesetz Artikel 7, Absatz 1:

Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

Schulgesetz § 32:

Die staatliche Schulaufsicht umfasst Planung, Leitung, Ordnung und Förderung des gesamten Schulwesens, die Fachaufsicht und die Dienstaufsicht.

Oberste Schulaufsichtsbehörde (KM)

· Rechts- und Verwaltungsvorschriften

· Bildungspläne und Lehrpläne

· Versetzungs- und Prüfungsordnungen

· Anerkennung von Abschlüssen

· Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung

· Ferienregelung

Obere Schulaufsichtsbehörde (RP ◄ OSA)

· Fachaufsicht über die Schulen

· Dienstaufsicht über Lehrer und Schulleiter

· Aufsicht über den Schulträger

Untere Schulaufsichtsbehörde (nur GHRS)

